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Lage und die Nähe von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln.

Von diesen Anforderungen
dürfen Sie nicht abweichen,
wenn Sie in Zukunft glücklich
sein wollen. Ich habe für Sie

zwei mögliche Varianten be-

rechnet (siehe Kasten auf Seite

39). Sie müssen demnach über-

prüfen, ob Sie die Minderein-
nahmen verkraften können.

Alle diese Werte sind nur
approximativ. Sie berücksich-
tigen z.B. nicht die Beträge,
die Sie im Falle des Verkaufs
Ihrer Ferienwohnung im Aus-
land einsparen und die mir
nicht genau bekannt sind.
Anderseits haben Sie im Falle
des Kaufs einer Eigentums-
wohnung in der Schweiz
einen Beitrag für den Unter-
halt des Gemeineigentums zu
entrichten, der unter Um-
ständen den Betrag von 1,5%
des Wohnungswertes über-
steigen könnte. Dies müssen
Sie vor dem Kaufentscheid
mit der Hausverwaltung oder
dem Hauswart abklären.

Für die Anlage Ihres Bar-

Vermögens könnte für Sie ein
spezieller Anlagefonds in Fra-

ge kommen. Viele Banken ha-
ben für diesen Zweck Fonds,
die sich an die strengen Anla-
gerichtlinien für Pensionskas-

sen halten, so dass das Risiko
begrenzt ist. Sie werden pro-
fessionell verwaltet und ha-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile
führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14 500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

40

ben in der Vergangenheit
trotz der rechtlichen Ein-
schränkungen überdurch-
schnittliche Renditen erzielt.
Ein unverbindliches Ge-

spräch mit Ihrem Bankier
könnte sich dabei lohnen.

Antwort von
Marianne Gähwiler
Ihre Anfrage an Herrn Dr.
Gwalter ist auch an mich als

Budgetberaterin geleitet wor-
den, da Ihr Problem Ihre fi-
nanzielle Lage punkto Wohn-
kosten betrifft. Sie möchten
wissen, ob Sie wieder eine

Eigentumswohnung kaufen
sollen und wie hoch die

Hypothek sein dürfte. Als
Einkommen haben Sie die
AHV-Rente von Fr. 2390-
und den Kapitalertrag von
Fr. 600000.-. (Fr. 400000.-
kommen dazu aus dem Ver-
kauf der Ferienwohnung.)

An Ihrer Stelle würde ich
keine Wohnung mehr kau-
fen. Mit einer Eigentums-
wohnung sind Sie wieder ge-
bunden, wogegen Sie frei
sind, eine Mietwohnung zu
kündigen, wenn sie Ihren Er-

Wartungen nicht mehr ent-
spricht. In Ihrer doch recht
komfortablen finanziellen
Lage können Sie sich eine
schöne, Ihren Wünschen ent-
sprechende Wohnung aussu-
chen und die Sorge um Ver-

waltung, um Miteigentümer
der Liegenschaft und um
Folgekosten (Reparaturen,
Neuinstallationen und Er-

neuerungsfonds) den Haus-
besitzern überlassen.

Ich würde einen Teil des

Vermögens in erstklassigen
Obligationen anlegen und
mit einem Teil bei einer Ver-

Sicherung eine Rente kaufen.
Lassen Sie sich verschiedene
Offerten unterbreiten, denn
die Angebote sind recht un-
terschiedlich. Lassen Sie sich
aber auf gar keinen Fall auf
Spekulationsgeschäfte ein:
Wer Ihnen hohen Zins ver-
spricht, ist suspekt!

Zuallererst aber sollten Sie

eine Aufstellung aller Ihrer
finanziellen Verpflichtungen
machen. Nur wer die monat-
liehen/jährlichen Fixkosten
kennt, weiss, was er sich lei-
sten kann (auch punkto Un-
terstützung und Erbvorbezü-
ge) und was nicht. Ihr Ver-

mögen ist Ihre Altersvorsorge!
Mittels des Budgets kristalli-
siert sich auch ein Mietzins
oder der Hypothekarzins her-

aus, sollten Sie sich doch für
eine Eigentumswohnung ent-
scheiden.

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Rentenanspruch
einer geschiedenen
Frau
leb war über 30 /abre verbezra-

tef, und mein Mann zmzssfe mir
rzacb der Scheidzmg Er. 400-
A/imenfe bezahlen. Mein Ex-

mann hafte wieder geheiratet
und nach seinem Tod wurde mir
von seinem Arbeitgeber erk/ärt,
dass ich keinen Rentenanspruch
hätte. Nach meiner Intervention
wird mir nun von der Tensions-
kasse eine geringe monatliche
Rente ausbezahlt, die/edoch den

Retrag der weggefallenen Ali-
mente nicht deckt. Vor einiger
Zeit habe ich in der Zeitung ge-
lesen, dass von Politikern ße-

strebungen im Gange sind, dass

Pensionsbeitröge von geschiede-

nen Verstorbenen nicht nur der

Wilwe, sondern auch der£x/rau
zifkommen sollten. Ich emp/in-
de es als ungerecht, dass ich nur

einen Bruchteil der Altersrente
erhalte nach uber30£he/ahren.

In der obligatorischen be-
ruflichen Vorsorge/Pensions-
kasse ist gemäss Art. 20 BW
die geschiedene Frau nach
dem Tod des geschiedenen
Ehemannes der Witwe gleich-
gestellt, sofern die Ehe min-
destens zehn Jahre gedauert
hat und der geschiedenen
Frau im Scheidungsurteil eine
Rente oder eine Kapitalabfin-
dung für eine lebenslängliche
Rente zugesprochen wurde.
Diese Bestimmung dürfte die

Grundlage für die von Ihnen
erwähnte Rente des Arbeitge-
bers sein. Da das Bundesge-
setz über die berufliche Vor-

sorge (BVG) erst 1985 in Kraft
getreten ist, kann auch die er-
wähnte Verordnungsbestim-
mung erst ab diesem Zeit-
punkt angewendet werden.
Nachdem Ihr geschiedener
Mann im Herbst 1991 gestor-
ben ist, fallen nur die Beiträge
von etwas mehr als sechs-

einhalb Jahren unter die
erwähnte Bestimmung, was
eine entsprechend geringe
Rente ergibt.

Auf die Regelung der eid-
genössischen AHV konnte ich
bereits in verschiedenen Aus-

gaben der Zeitlupe, insbeson-
dere in den Heften 1/93
(S. 54/55), 3/93 (S. 62/63) so-
wie in 5/93 (S. 54) hinweisen.
Nach Art. 23 Abs. 2 AHVG ist
die geschiedene Frau nach
dem Tod ihres geschiedenen
Ehemannes der Witwe gleich-
gestellt, sofern der Mann ihr
gegenüber zu Unterhalts-
beitragen verpflichtet war
und die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert hatte. Nach
dieser Bestimmung werden
alle einmaligen Unterhalts-
beiträge berücksichtigt, auch

wenn sie keine «Kapitalabfin-
dung für eine lebenslängliche
Rente» darstellen.

Wenn die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind,
kann nach dem Tod des frühe-
ren Ehegatten eine geschiede-
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AHV-Renten und Ergänzungsleistungen
1995 Teuerungsanpassung

Vollrenten der AHV ab 1995
monatl. Fr. Min. Max.
Altersrenten
einfache Rente 970.- 1940.-
Ehepaar-Rente

•gemeinsam 1455.- 2910-
• je hälftig 728.- 1455.-
Zusatzrente für die Ehefrau

(Alter 55-62 jähre)
291.- 582.-

Witwenrente 776 - 1552-
Einfache Kinder-/
Waisenrente 388.- 776.-
Doppel-Kinder-Vollwaisen-
Rente 582.- 1164.-

Der Bundesrat hat die Renten für
1995 wieder der Teuerung und
der Lohnentwicklung angepasst
und um durchschnittlich 3,2%
erhöht.

Hilflosenentschädiqunq
ab 1995
Bei Hilflosigkeit monatl. Fr.

• leichten Grades

(nur IV) 194.-
• mittleren Grades

(AHV und IV) 455.-
• schweren Grades

(AHV und IV) 776.-

Der Anspruch auf Hilflosenent-

Schädigung setzt mindestens
eine einjährige Hilflosigkeit ent-
sprechenden Grades voraus. Er

kann durch Anmeldung bereits

vor Ablauf der Wartefrist gel-
tend gemacht werden.

Einkommensgrenzen
der EL ab 1995 (pro Jahr)
• für Alleinstehende 16 660-
• für Ehepaare 24 990-
• für Waisen 8 330-

Änderungen bei den
Ergänzungsleistungen
Gleichzeitig mit den Renten hat
der Bundesrat auch die Ansät-
ze der Ergänzungsleistungen
(EL) zur AHV/IV angepasst.

Was ist zu unternehmen?
ßezüger von bere/fs /aufenden

Renten und H/7f/oseue/it-
scbad/'guog

- haben grundsätzlich nichts
vorzukehren, wenn sich die

persönlichen Verhältnisse nicht
geändert haben; die neuen An-
sätze werden von Amtes wegen
angewendet.

- haben Änderungen der per-
sönlichen Verhältnisse (z.B.
Adresse, Zivilstand, Beginn
der Pflegebedürftigkeit bei HE

usw.) umgehend der zustän-

digen Ausgleichskasse zu mel-

den, damit allfällige Leistungs-

anpassungen vorgenommen
und unliebsame Rückforderun-

gen vermieden werden kön-
nen.

frgöuzu/igs/e/stunger}

- haben Änderungen der per-
sönlichen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse (z.B. Adresse, Zivil-
stand, Einkommen, Leistungen
von Pensionskasse oder Kran-

kenkasse, Erbanfall, Vermö-

gensveränderung, Anpassung
von Mietzins oder Krankenkas-

senprämien usw.) umgehend
der für die EL zuständigen Stel-
le zu melden, damit die nötigen
Anpassungen vorgenommen
und unliebsame Rückforderun-

gen vermieden werden kön-

nen.

Neu entstehende Ansprüche out

Renten und H/'/f/osenent-
scbâd/'gung

sind durch Anmeldung bei der

zuständigen Ausgleichskasse
auf einheitlichem Formular gel-
tend zu machen.

JErgönzungs/e/stungen

sind durch Anmeldung bei der
EL-StelledesWohnortes-in der

Regel bei der AHV-Zweigstelle
oder der kantonalen Aus-

gleichskasse - geltend zu ma-
chen.

Dr. Zur. Rudo/f 7uor

ne Frau, welche keine Rente
der AHV oder IV bezieht, bei
der Ausgleichskasse, bei wel-
eher zuletzt AHV-Beiträge für
den geschiedenen Mann ab-

gerechnet wurden, eine Wit-
wenrente beantragen, oder ei-
ne geschiedene Frau, welche
bereits eine Rente der AHV
oder IV bezieht, bei der
Ausgleichskasse, welche die
Rente ausbezahlt, eine Neu-
berechnung der Rente unter
Anrechnung der Beiträge des

verstorbenen geschiedenen
Mannes verlangen.

Da die AHV-Ausgleichskas-
sen weder Kenntnis vom Tod

geschiedener Ehemänner ha-
ben noch eine Verknüpfung
zu allenfalls rentenberechtig-
ten geschiedenen Frauen her-
stellen können, ist eine ent-
sprechende Mitteilung an die

zuständige Ausgleichskasse er-

forderlich, damit die im Gesetz

vorgesehenen Leistungen aus-

gerichtet werden können.
Dr. zur. Rudolf Tizor

Recht
Nutzniessungsrecht
bei Verkauf des
Hauses
Mez'n Mann ver/rzsste ein Testa-

menf, indem er mir die lebens-

/anziehe Nutznz'essun^ an
sämf/icüem Vermögen zuüi/iig-
te. Seit bald zwanzigjähren (ich
hin nun 70) wohne ich in unse-

rem unbelasteten Haus zins/rei
in einer 4V2-Zimmer-Wohnung.
Feh möchte aus dieser Wohnung
ausziehen und hei meinem ä/te-

ren Sohn eine 2V2-,zimmer-

Wohnung mieten. Der /fingere
Sohn möchte das Haus von der

£rhengemeinscha/t kaufen (es

sind noch S Töchter da).
Wenn mein Nutzniessungsrecht
dadurch er/ischt, hin ich dann
auch erbberechtigt an dem Tr/ös

des Hauses, oder gehe ich ieer

aus? f/nd wie komme ich ohne

weitere Einkün/te ausser der

AHV-MaMmal-Rente über die

Runden? Der Mietzins ist noch

nicht festge/egt, aber mein Sohn

wird mich nicht übervorteilen.
Mein persönliches Vermögen be-

trägt heute Er. 105 000.-. Bis

jetzt hatte ich monat/iche Tin-
kün/te von Er. S SSO.-. Die Aus-
gaben von Heizöi und Gebäude-

Versicherung würden dann weg-
fa//en und die Steuern niedriger
werden. Den Tinbau einer Zen-

traZheizung habe ich von mei-

nem persönlichen GeZd bezahlt.
Könnte ich das beim Verkaufdes

Hauses geltend machen?

Wie Sie ausführen, haben
Sie an der Liegenschaft die

Nutzniessung und nicht ein
Wohnrecht. Dies bedeutet im
Falle des Verkaufes der Lie-

genschaft, dass Sie am Ver-
kaufseriös die Nutzniessung
beanspruchen können, denn
der Verkaufserlös tritt an die
Stelle der verkauften Sache.

Als Nutzniesserin können Sie

den Verkaufserlös verwalten,
über die Zinserträge frei ver-
fügen, hingegen nicht über
das Kapital. Für Ihre Lebens-

haltungskosten könnten Sie

demnach neben Ihrem Ren-
teneinkommen auch auf die
Zinserträge des Verkaufserlö-
ses zurückgreifen. Ich muss es

zwar offenlassen, da Ihre An-
gaben für eine präzise Ant-
wort nicht genügend sind,
doch ist es denkbar, dass Sie

am Verkaufserlös der Liegen-
schaff eine Eigentumsquote
beanspruchen können. Ein
solcher Anspruch würde
dann bestehen, sofern die

sogenannte güterrechtliche
Auseinandersetzung nicht er-

folgt ist und wenn die

Liegenschaft während der
Ehe aus Ersparnissen, die
während der Ehe getätigt wor-
den waren, erworben wurde.
In einem solchen Fall hätten
Sie zwar nicht einen erb-
rechtlichen, aber einen güter-
rechtlichen Anspruch am
Wert der Liegenschaft. Anders
wäre es hingegen, wenn Ihr
Ehemann die Liegenschaft in
die Ehe eingebracht hätte
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